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IfNtmatfdjufc unì) Œfgentumsgarantte

Basierend auf den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches (Art. 702) sieht das Aargauische
Einführungsgesetz zum ZGB unter dem Titel „Heimatschutz" vor, dass der Regierungsrat u. a.

Verfügungen treffen könne zur Erhaltung und Sicherung von Naturdenkmälern. Altertümern und
Pflanzen sowie von Tieren, die vom Aussterben bedroht sind, ferner auch gegen Verunstaltung von

Landschaften, Ortschaftsbildern und Aussichtspunkten. Den Gemeinden ist es überlassen.
Vorschriften über eine den Anforderungen der Aesthetik und des Heimatsehutzes entsprechende Bauart

zu erlassen. Einer Motion zufolge erliess im Jahre 1935 der aarg. Regierungsrat eine Verordnung
zum Schutze des Landschaftsbildes am Hallwilersee im Sinne des Heimat- und Naturschutzes.
durch welche eine sog. Sperrzone sowie eine Schutzzone errichtet wurden. In der ganzen Zone

werden alle Eingriffe in Erdreich und in Pflanzenbestände wie auch bauliche Anlagen und
Veränderungen irgendwelcher Art, sowie gewerbliche Anlagen verboten, soweit sie das Landschaftsbild

verunstalten.

Mehrere Gemeinden reichten beim Bundesgericht staatsrechtlichen Rekurs ein, auch namens
einer grossen Zahl von Grundeigentümern, weil sie in der regierungsrätlichen Verordnung nicht
nur einen unzulässigen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Gemeinden, sondern auch eine

Verletzung des verfassungsmässig garantierten Eigentums erblickten. Die staatsrechtliche Abteilung

des Bundesgerichts hat unterm 15. Juli 1937 die Bosch w erde indessen einstimmig
abgewiesen. Neben den Erwägungen, denen zufolge die Argumente der Rekurrenten, es liege

Verletzung der Gemeindeautonomie vor, abgelehnt werden mussten, interessieren uns hier insbesondere

einige Ausführungen aus der bundesgerichtlichen Beratung, wonach in der regierungsrätlichen
Rechtssetzung, die im Interesse des Heimatschutzes erfolgt ist. keine Willkür liegt.

Die verfassungsmässige Eigentumsgarantie stellt nicht ein unbeschränktes Recht dar. sondern nur
mit solchem Inhalt, wie er sich aus der jeweils geltenden objektiven Rechtsordnung ergibt. Darin
enthaltene Eigentumsbeschränkungon sind dann zulässig, wenn ihnen ein triftiges öffentliches
Interesse zur Seite steht. Ein solches ist hier aber unzweifelhaft vorhanden nämlich — wie das

Bundesgericht schon öfters anerkannte — das des Heimatschutzes, der Sicherung ästhetisch
wertvoller Landschafts- und Ortsbilder vor Verunstaltung. Die Vorschriften der streitigen Verordnung
sind aber durchwegs in diesem Rahmen gehalten. Dieser Sondererlass bezweckt nur die Beobachtung
der in der frühem Verordnung über Natur- und Heimatschutz allgemein aufgestellten Grundsätze

und enthält keine darüber hinausgehende Einschränkungen. Wenn es auch zutrifft, dass dem

Begriff Verunstaltung eine gewisse Unbestimmtheit anhaftet, so muss es sich doch um eine erhebliche

ungünstige Einwirkung auf das Landschaftsbild handeln, bevor die behördliche Bewilligung
für allfällige Eingriffe ins Erdreich, für Bauten oder bauliche Veränderungen etc. verweigert werden

könnte. Der im einzelnen Falle anzuwendende Maßstab darf nicht vom Denken und Fühlen
einzelner Personen und besonderer ästhetischer Empfindlichkeit oder spezieller Geschmacksrichtung

abhangen. Die Behörden dürfen nicht auf ihr subjektives Empfinden abstellen, sondern sollen

sich auf objektive und grundsätzliche Kriterien stützen und dartun. dass deren Anwendung im

einzelnen Falle zur Geltendmachung des gesetzlichen oder verordnungsmässigen Bau- oder

sonstigen Veränderungsverbotes führt. Die Frage der Tiefe und Ausdehnung einer Schutzzone ist

offensichtlich eine Ermessensfrage, ein bundesgerichtlicher Eingriff wegen Willkür könnte aber

nur bei augenscheinlichem Ermessensmißbrauch erfolgen, wie er im vorliegenden Falle nicht zutrifft.
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Heimatschuß und Elgentumsgsrantie

Dasierend ank den De«timmungen clo« Zivilge«elxduebes (.^rt, 702) siebt llu» .^urgsnisebo Lin-
tüb,'iingsgv«etx nui» 2iöD unter dem litei „Deimntsobutx" vor, dsss cler Degierungsrst u, a. Ver-

tugungen trvkten Könne xur Erkaltung urul LicKerung vu» NsturctenKmslern, Altertümer» nnd
Dklsnxon sowie vu» Bieren, die vom Aussterben bvclrobt sincl, kerner iineti gegen Verunststtung vo»

t,sndsckstten, OrtsoKaktsbildern und AussieKtspunKten. Den Gemeinden ist es überlassen, Vor-
»obrikten über eine clen .^nkorclerungen cter AestbeliK uncl cles Doimstsebutxe« enlsorecbend« Dnunrt

xu erlassen, Einer Notion xukolge erlies» im FsKre 1935 cler uarg, Degierungsrut eins Verordnung
xum LeKntxe cles KnndscKnktsbildes cim DnIIwilersee iin Linne cle» Oeimat- uncl Nsturscbntxes,
clurc» welcke eine sog, Lueirxone sowie eine LcKntxxnne erricktet wurden. In der ganxen Zone

werden alle Eingrikke in ErrlreicK und i» Dkianxenbeständv wie a»ck KauticKv .Zulage» und Ver-
üncterungvn irgvndwvlcker >Vrl, sowie gewerbliokv Anlagen verkuten, ««weit sie cln» I.nnclseKntt»-

lilld verunstalten,

NeKrerv Gemeinden reicktvn Keim DundesgericKt stnntsrecktlickvn DvKur» ein, auck namens
einer grossen ZnKI vo» Liundeigentümern. weit «ie in der regieiungsrntlieken Verordnung nickt
nur einen nnxulä««igen Eingrikk in da» LelbstbestimmnngsrecKt cier Gemeinden, «under» nnck ei»e

V^vrieixung des verka»»nng»mä»»ig garantierte» Eigentum« erblickte». Die «taat«recktlicke ^btei-
lung des DundesgericKt« Kat unterm 15, äuii 1937 die D e » o Ii « v r d v indessen einstimmig
abgewiesen, Neben den Erwägungen, clenen xukolge die Argumente der DeKurrenten, es liege

Verletxung der Oemeinclenutonnmie vor, abgelebnt werclen mussten, interessieren nns Kier insbeson-

dore einige ^uskükrungon ans der KundesgoricKtlicKen Deratuug, wonaek in der rvgierungsrntlicken
ktecktssetxung, die im iirtervsse des Deimatscbutxe« c'rknlgt ist, Keine Willkür liegt.

Die vvrkässnngsmässigv Eigvntumsgarantie «teilt nicbt ein nnbv«cbränktes Deckt dur. «andern nur
mit solckem InKalt, wie er siok au« der jeweils geltenden «KjeKtiven DecKtsnrd»ung ergibt. Darin
entbalteno EigentumsbvsoKränKunge» «incl dann xnlässig, wenn ibnen ein triftiges ökkentlicke«

Interesse x»r Leite »tekt. Ein «nlekes ist Kier nber »nxweitelkakt vorksnden nnmlick — wie da»

DundesgericKt sebon ütters nnvrknnnte — das des Deimatscbutxe«, der Lieberung n«tkoti«ck wert-
voller b,and«clinlt«- »»cl OrtsKitder vor Vernn«taltung, Die Vor«eKr!kten cier streitigen Verordnung
sind aker durckvvegs in diesem DaKmen gekalten. Die»er Londereria«« KexwecKt »nr die Deobncbtung
clor in der trüber» Verordnung über Natur- nncl Deimat.seKutx allgemein a»kge«tvllte» tZrundsätxv

und entkält Keine darüber KinansgoKendo EinseKränKungen. Wenn e« auck xutrittt, da«» dem

Degrikt Verunstaltung eine gewisse tlnbestimmtlieit anknktvt, so muss es sicK ciook um eine erkek-
licko ungünstige Einwirkung aut cla» OanclsoKsktsbild linndeln, bevor die bebördlicbv Dewilligung
lür alltäliige Eingrittu in« Erdreick, tür Dante» oder KacilicKv Veränderungen etc. verweigert wer-
den Könnte, Der im einxelnen Enlle nnxuwendenclv NnlZstsK darl nickt vom Denken und EüKIen

einxolner Dersonen und Kosanderer ästketisekvr EmpkindlicKKeit oder «pexietler llesokmncksrick-

>ung nbknngen. Die Debörclen dürlvn nickt nut ikr subjektives Emplinden abstellen, «andern »allen

sieb aut objektive und grunclsätxlicke Kriterien »tütxen nnd dartun, ds»« deren Anwendung im

einxelnen Ealle xur lleltundmsckung des gesetxticken oder vvrnrdnungsmässigen Dau- oder

sonstigen VeründerungsverKutes kükrt. Die Erngv der liete und AusdeKnung einer LcKutxxune ist
okkensiektiiek eine Ermvssenslrage, ein bnndesgeiicbtlicber Eingritk wegen Willkür Könnte aber

nur bei augvnsokvinlickom ErmessensmilZbraueli erkolgen, wie er im vorliegenden Ealle niebt xutrlkkt,
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